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TIPPS UND TRICKS ZUM BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSMANAGEMENT 

BGM IST GESETZ(T)

Wer als Arbeitgebender Mit-
arbeitende beschäftigt, 
kann erwarten, dass diese 

ihre Aufgaben pflichtbewusst er-
ledigen. Umgekehrt haben auch Ar-
beitgebende Verpflichtungen gegen-
über ihren Angestellten. Sie sind von 
Gesetzes wegen zum Schutz der phy-
sischen und psychischen Gesund- 
heit der Arbeitnehmenden aufgefor-
dert. Im Gesetz wird diese Fürsorge-
pflicht im Artikel 328 OR «Schutz 
der Persönlichkeit» festgehalten. Die 
Rede ist hier auch von psychoso-
zialen Risiken, sprich Risiken, die 
zu Gesundheitsbeeinträchtigungen 
führen können. Diese Risiken können 
durch Stress, Burnout, Monotonie 
oder durch Verletzung der persön-
lichen Integrität durch Mobbing, 
 sexuelle Belästigung oder Diskrimi-
nierung entstehen und sollten durch 
Arbeitgebende möglichst verhin-
dert werden. Die Einhaltung dieser 

Verpflichtungen wird durch kanto-
nale Arbeits inspek toren*innen des 
Amts für Wirtschaft und Arbeit kont-
rolliert.

Folgen von psychosozialen 
Risiken
Psychosoziale Risiken können sich 
bei Arbeitnehmenden negativ aus-
wirken auf:

•  die Psyche: z. B. Depressionen, 
Angsterkrankungen

•  den Körper: z. B. Muskel-Skelett 
 Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes 

•  das Arbeitsverhalten: z. B. Rückzug, 
Motivationsverlust, Leistungsab-
fall, vermehrter Konsum von Alko-
hol und psychoaktiven Substanzen

•  den Betrieb: z. B. Leistungsein-
bussen, Krankheitskosten

Erfüllung der Fürsorgepflicht 
mithilfe eines Konzepts 
Betriebe müssen also das Wohlerge-
hen ihrer Beschäftigten sicherstellen 
und verhindern, dass die Arbeit diese 
krank macht. Genau hier setzt das 
Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment an. Psychosoziale Risiken las-
sen sich nämlich ebenso systema-
tisch angehen wie andere Risiken im 
Bereich Sicherheit und Gesundheits-
schutz (wie beispielsweise die Unfall-

prävention auf Baustellen oder ergo-
nomisch eingerichtete Büroarbeits-
plätze). Es geht dabei um folgende 
Bereiche:

•   Optimal gestal-
tete Arbeitsaufgaben sollen lang-
fristig weder unter- noch über-
fordern, die Arbeit soll ganzheitlich 
sein, verschiedene Sinne und Fä-
higkeiten nutzen, Autonomie ge-
währen, Möglichkeit zur Interakti-
on mit anderen Menschen sowie 
Lern- und Entwicklungsmöglichkei-
ten bieten. Dies verhindert Stress, 
Burnout und Monotonie.

•  
 Sie soll sich für 

einen respektvollen Umgang stark- 
machen und sich für eine Arbeits-
organisation und Führungs - 
kultur einsetzen, die für eine kons-
truktive Zusammenarbeit sorgt 
und in der sich jede*r Einzelne 

wert geschätzt fühlt. Alle Mitarbei-
tenden müssen wissen, an wen sie 
sich im Falle einer Verletzung der 
persönlichen Integrität wenden 
können.

• 
Wichtig ist, klare Bestimmungen 
zum Schutz der persönlichen Integ-
rität zu haben wie beispielweise 
einen Leitfaden im Umgang mit 
Mobbing, Suchtmittelkonsum oder 
sexueller Belästigung und Diskrimi-
nierung.

•  
Erbringt ein Arbeitnehmender 

seine Leistung nicht mehr, hat viele 
Fehlzeiten oder zieht sich immer 
mehr zurück? Selbst bei eindeu-
tigen Zeichen sind Themen wie Al-
koholkonsum, Spielsucht oder 
Mobbing für Vorgesetzte nicht 
leicht anzusprechen. Führungskräf-
te sollen sensibilisiert sein, solche 
Veränderungen bei Mitarbeitenden 
frühzeitig zu erkennen und anzu-
sprechen. Insbesondere bei Subs-
tanzkonsum nimmt das Gesetz 
Arbeitgebende in die Pflicht: Wer 
wissentlich einen Mitarbeitenden, 
der angetrunken oder sonst sicher-
heitsrelevant beeinträchtigt ist, 
 arbeiten lässt, macht sich ge- 
mäss Unfallversicherungsgesetz 
strafbar. 

Freiwilligkeit zahlt sich aus
Zwischen Pflicht und Freiwilligkeit ist 
es eine Gratwanderung und oft nicht 
ganz klar, wo die Grenzen der Fürsor-
gepflicht liegen. Betriebe tun jedoch 
gut daran, etwas mehr als die gesetz-
lich geregelten Themen anzugehen. 
Insbesondere die Sensibilisierung der 
Führungskräfte und der Aufbau einer 
guten Kommunikationskultur sind 
sehr wirksame Präventionsmassnah-

12. Kantonale BGM-Tagung: BGM ist Gesetz(t) – Gratwanderung 
zwischen Freiwilligkeit und Pflicht
Die Tagung thematisiert die Gratwanderung vieler Betriebe bei der Ausgestal-
tung ihrer Fürsorgepflicht im Bereich ihrer Gesundheitsthemen. Es werden 
theoretische Grundlagen, konkrete Praxistipps und Praxisbeispiele sowie phi-
losophische Grundgedanken zum Thema «Freiwilligkeit» vermittelt. Der Anlass 
findet am Mittwochnachmittag, 2. November 2022, im Kultur- und Kongress-
haus in Aarau statt. 

www.bgm-ag.ch/tagung

OR Artikel
328
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men – aber eben freiwillig und nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. Erfüllt der 
Arbeitgebende jedoch seine gesetz-
liche Pflicht und stellt zusätzlich si-
cher, dass eine gute Unternehmens-
kultur im Betrieb vorherrscht, so trägt 
er bei zu:

•  Zufriedenheit und Leistungsbereit-
schaft der Mitarbeitenden;

•  weniger Fehlern und somit besse-
rer Qualität;

•  optimierter Kommunikation und 
gutem Betriebsklima;

•  weniger Ausfallzeiten und Reduk-
tion der Kosten.

Die Freiwilligkeit bzw. ein gelebtes 
Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment zahlt sich also aus: für die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden und für 
einen produktiven Betrieb.

Weiterführende Informationen zum 
Thema:
  
•  Psychosoziale Risiken am Arbeits-

platz. Broschüre des SECO, 2018
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AGV-AGENDA  / JAHRESPLANUNG
Wichtige Termine  – bitte in Ihren Kalendern, Outlook usw. 
vormerken. Weitere Details (Einladungen) werden zur gegebenen Zeit 
auf www.agv.ch und in einer der nächsten Ausgaben der Mitgliederzei-
tung publiziert. 

Die Gewerbevereine und Berufsverbände werden gebeten, verschiedene 
Termine in ihre eigene Jahresplanung aufzunehmen und bei der Planung 
von eigenen Anlässen mitzuberücksichtigen.

JAHRESPLANUNG 2022/2023

Oktober
Donnerstag 20.10.2022 Herbst-Delegiertenversammlung 2022 
  18.00 Uhr, Stadthalle Laufenburg

Januar 2023
Mittwoch 4.01.2023 Neujahrs-Apéro 2023 
  18.00 Uhr, KUK Aarau


